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Bayerisches Gesetz zu dem Konkordate mit
dem Heiligen Stuhle und den Verträgen mit
den Evangelischen Kirchen vom 15. Januar
1925

Mit dem Gesetz zu dem Konkordate mit dem Heiligen Stuhle und

den Verträgen mit den Evangelischen Kirchen vom 15. Januar 1925

genehmigte der bayerische Landtag zum einen das Konkordat als

Staatsvertrag. Zum anderen beschloss er die Verträge mit den

evangelischen Kirchen im Hinblick auf die in ihnen enthaltenen

Rechtssätze als Ganzes in Gesetzesform. Das Konkordat und die beiden

Verträge sowie die Regierungserklärung über den Vollzug des Gesetzes

waren dem Gesetz als Anlagen beigefügt.
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